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Patente und Forschungsfreiheit – kein Widerspruch

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Patentgesetzrevision sichert der Schweiz eine Vorreiterrolle im Wettbewerb der Forschungsstandorte. Das Gesetz gestattet Wissenschaftern an Hochschulen ausdrücklich, auch an patentgeschützten Erfindungen zu forschen.

Ohne starken Patentschutz keine Investitionen in die Forschung – dies gilt auch für die Biotechnologie. Wer für seine Erfindung ein Patent bekommt, darf während der Patenlaufzeit auch bestimmen, wer diese Erfindung kommerziell nutzen darf. Der Patentschutz darf indes die Forschung nicht behindern. Auf diese einfache Formel lässt sich die Zielsetzung der Revision des Schweizer Patentrechts bringen. Im Zentrum des Interesses steht dabei das so genannte Forschungsprivileg. Es umfasst beispielsweise die Erlaubnis, auch an patentgeschützten Gensequenzen zu forschen. Gemäss einer Umfrage spricht sich eine Mehrheit der Schweizer Biotechunternehmen für das Forschungsprivileg aus; auch die Vertreter der Schweizer Pharmaindustrie befürworten das Forschungsprivileg, welches weit über das hinausgeht, was in anderen Industriestaaten, wie zum Beispiel den USA, Japan und der EU Recht und Gesetz ist.

«Das Forschungsprivileg ist der Ausgangspunkt für weitere Forschung an einer Erfindung», meint etwa die Wissenschaftsstiftung Science et Cité. Für die Forschungsfreiheit plädiert auch Joseph Straus, Direktor am Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in München: «Es ist essenziell, dass das moderne Patentrecht Handlungen zu Versuchszwecken an patentierten Erfindungen vom Patentrecht ausnimmt», betont er. «Das gilt auch, wenn diese Forschung letztlich kommerziellen Zwecken dient.» Straus ist Experte auf dem Gebiet des Biopatentrechts und hat das Institut für Geistiges Eigentum in Bern beraten, das bei der Revision des Schweizer Patentgesetzes federführend ist. 

In der Vergangenheit haben Wissenschafter weltweit um das Recht gekämpft, an patentierten Erfindungen, zu denen zum Beispiel Gensequenzen gehören können, forschen zu dürfen. «Patente dürften demnach keinen negativen Einfluss auf den Fortgang der Forschung im Bereich der Genomics und Proteomics in ihrer vorkommerziellen Phase haben», meint Straus.

Schweizer Vorreiterrolle

«Es ist gut, dass das Forschungsprivileg im Schweizer Patentrecht mit der Revision ausdrücklich geregelt wird», sagt auch Adrian Sigrist, stellvertretender Geschäftsführer der Unitectra, der Technologietransferstelle der Universitäten Bern und Zürich. 

Das Schweizer Patentrecht wird derzeit unter anderem deshalb revidiert, weil es an die Erfordernisse bei der Entwicklung von Biopatenten angepasst werden soll. Damit erfüllt der Bundesrat eine Motion der Luzerner Ständerätin Helen Leumann, in welcher sie bereits 1999 forderte, den Patentschutz von biotechnologischen Erfindungen sicherzustellen. Die Gesetzesrevision sollte sich dabei an der EU-Richtlinie 98/44 ausrichten, die sich mit der Patentierung zum Beispiel von Gensequenzen oder genetisch verändertem Saatgut beschäftigt. Die Schweiz orientiert sich weitgehend am EU-Recht, damit die Schweizer Biotechbranche unter gleichen Bedingungen arbeiten kann, wie ihre Mitbewerber im EU-Raum. 

Der Vorschlag zur Gesetzesrevision geht allerdings noch weiter. Ist der Patentinhaber nicht bereit, auf Forschungsinstrumente eine Lizenz gemäss den üblichen Bedingungen einzuräumen, so können Forschende eine Zwangslizenz beanspruchen. Gemäss Artikel 40b des neuen Patentgesetzes hat, wer eine «patentierte biotechnologische Erfindung als Instrument oder als Hilfsmittel zur Forschung benützen will, Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz». Dies ist eine explizite zusätzliche Stärkung der Forschungsfreiheit und schafft für die Grundlagenforschung einen klaren Rechtsanspruch. 

Patente fördern Forschung

Dieser Interessenausgleich zwischen Patentinhaber und Grundlagenforschern ist für Patrick Aebischer, Präsident der EPF Lausanne wichtig: «Viele Erfolg versprechende Forschungsprojekte an Universitäten wären ohne Patentschutz und damit ohne Finanzierung durch die Industrie nicht möglich. Das vorgeschlagene umfassende Forschungsprivileg gewährleistet aber, dass die Forschungsfreiheit nicht beschnitten wird.» 

Patente sind auch für Werner Stauffacher kein Forschungshindernis, im Gegenteil: «Die frühe Publikation der Patentanmeldung», so der ehemalige Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, «sorgt für die rasche Ausbreitung des Wissens und fördert den Fortschritt.»

Die Befürchtung, dass Patente die Forschung beeinträchtigen, wird durch mehrere Studien widerlegt. Das Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum beschäftigte sich mit Problemen bei der Anwendung des Patentrechts im Fall von Gensequenzen und kam zum Schluss: Grundsätzlich fördern Patente die Forschung und die Entwicklung. Wichtig sei allerdings die richtige Formulierung des Patentantrags. Zu einem ähnlichen Resultat kommt eine Studie der US-Universität Stanford, die sich mit dem Patentrecht und genetischen Tests in der Humanmedizin beschäftigt hat. 
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